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Aus der Untersuchung des lAB über Berufsverläufe *): 

Betriebszugehörigkeitsdauer bei männlichen deutschen 
Arbeitnehmern 
Hans Hofbauer, Paul König, Elisabeth Nagel 

In dem vorliegenden Aufsatz, mit dem ein weiterer Beitrag zur Mobilitätsforschung geleistet 
werden soll, wird über die Betriebszugehörigkeitsdauer von Arbeitnehmern berichtet, deren 
Beschäftigungsbetrieb nicht ihr Ausbildungsbetrieb war. Bei der Darstellung der Ergebnisse 
wird unterschieden zwischen der gesamten Betriebszugehörigkeitsdauer bei Neueingestellten 
und der Betriebszugehörigkeits-Restdauer ab einem bestimmten Zeitpunkt. Es wurde der 
Einfluß der Kombination folgender Merkmale auf die Betriebszugehörigkeitsdauer geprüft: 
Wirtschaftszweig und Betriebsgröße des Beschäftigungsbetriebes, Alter und beruflicher Status 
der Arbeitnehmer sowie (für die Bestimmung der Betriebszugehörigkeits-Restdauer von 
einem bestimmten Zeitpunkt ab) die Verweildauer im Betrieb bis zu diesem Zeitpunkt. Die 
Analyse brachte folgende Ergebnisse: 
• 42% aller neueingestellten männlichen Arbeitnehmer verblieben 15 Jahre und länger in 

ihrem Betrieb, 12 % haben diesen innerhalb der ersten beiden Jahre nach der Einstellung 
wieder verlassen. 

• Die kürzeste Betriebszugehörigkeitsdauer zeigte sich bei Hilfsarbeitern in stark saison-
abhängigen Wirtschaftszweigen (Land- und Forstwirtschaft, Baugewerbe, Gaststätten- und 
Beherbergungsgewerbe): Von diesen Männern verblieben nur 12%, von der Einstellung 
an gerechnet, 15 Jahre und länger in ihrem Betrieb. Die Hälfte aller Hilfsarbeiter z. B., die 
in einem Betrieb des Baugewerbes eine Arbeit aufnahmen, schied innerhalb der ersten 
zwei Jahre nach der Einstellung wieder aus ihrem Betrieb aus. 

• Arbeitnehmer in Großbetrieben waren im Durchschnitt am längsten in ihren Betrieben be-
schäftigt. Der Anteil derjenigen, die nach der Einstellung 15 Jahre und länger in ihren 
Betrieben verblieben,  liegt in Großbetrieben je nach Wirtschaftszweig zwischen 60 % 
und 85 %. Der berufliche Status hat bei Arbeitnehmern in Großbetrieben kaum einen 
Einfluß auf die Betriebszugehörigkeitsdauer; d. h. Hilfsarbeiter, die in Großbetrieben eine 
Arbeit aufnahmen, blieben im Durchschnitt etwa ebensolange in ihren Betrieben wie 
Facharbeiter oder leitende Angestellte. 

• Das Alter der Arbeitnehmer bei der Einstellung hat (bis zum 50. Lebensjahr) unter sonst 
gleichen Bedingungen praktisch keinen Einfluß auf die Betriebszugehörigkeitsdauer. 

• Die Betriebszugehörigkeits-Restdauer ist am stärksten abhängig von der Dauer, die die 
Arbeitnehmer bereits  im  Betrieb beschäftigt sind: Von den Arbeitnehmern,  die zum 
Beobachtungszeitpunkt weniger als 3 Jahre in ihrem Betrieb tätig waren, verblieben 
dort nur 19% weitere 15 Jahre und länger. Bei Personen dagegen, die 3 Jahre und 
länger einem Betrieb angehört haben, beträgt der entsprechende Anteil 50 %. Er steigt 
mit zunehmender Verweildauer im Betrieb bis zum Beobachtungszeitpunkt sowie mit zu-
nehmender Betriebsgröße in einzelnen Wirtschaftszweigen bis zu 90 %. 

Gliederung 
A. Einführung 
B. Methode der Untersuchung 
C. Ergebnisse der Untersuchung 

I. Die Betriebszugehörigkeitsdauer bei Neueinge-
stellten 

II. Die Betriebszugehörigkeits-Restdauer eines Be-
legschaftsbestandes 

D. Zusammenfassung 

A. Einführung 
In Heft 1/1974 der „Mitteilungen“ wurde über die 
Dauer der Betriebszugehörigkeit im Ausbildungsbe-
trieb von Personen mit einer betrieblichen Berufsaus-
bildung nach Abschluß der Ausbildung berichtet. In 
dem vorliegenden Aufsatz sollen nun die Ergebnisse 
über die Betriebszugehörigkeitsdauer bei männlichen 
Erwerbspersonen dargestellt werden, deren Beschäf-
tigungsbetrieb nicht ihr Ausbildungsbetrieb war. Die 
relativ zahlreichen zwischenbetrieblichen Arbeitsplatz-
wechsel unmittelbar nach Abschluß der betrieblichen 

  

*) Bisher wurden aus dieser Untersuchung folgende Analysen veröffent-
licht: 

1. Hofbauer, Hans: Potentielle Berufsfelder für Frauen. Ein Beitrag zur 
Erforschung der Geschlechter-Flexibilität in einzelnen Berufen, in: 
MittAB, 4. Jahrgang, 1971, Heft 3, S. 386. 

2. Brinkmann, Christian; Gottwald, Karen; Schuster, Lothar: Die beruf-
liche Fortbildung männlicher Erwerbspersonen, 

 

a) Teil 1 in: MittAB, 5. Jahrgang, 1972, Heft 1, S. 1 
b) Teil 2 in: MittAB, 5. Jahrgang, 1972, Heft 2, S. 95. 

 

3. Hofbauer,  Hans; König,  Paul: Substitutionspotentiale  bei  Ausbil-
dungsberufen (Lehrberufen) nach dem Urteil der Vorgesetzten, in: 
MittAB, 5. Jahrgang, 1972, Heft 2, S. 77. 

4. Hofbauer, Hans; Kraft, Hermine: Materialien zur Statusmobilität bei 
männlichen Erwerbspersonen in der Bundesrepublik Deutschland, in: 
MittAB, 5. Jahrgang, 1972, Heft 3, S. 199. 

 

5. Hofbauer,  Hans; König,  Paul: Berufswechsel  bei  männlichen  Er-
werbspersonen   in   der  Bundesrepublik   Deutschland,   in:   MittAB, 
6. Jahrgang, 1973, Heft 1, S. 37. 

6. Brinkmann,  Christian:  Minderung  der  Erwerbsfähigkeit (Behinde-
rung) und Berufsverlauf, in: MittAB, 6. Jahrgang, 1973, Heft 1, S. 67. 

7. Hofbauer, Hans; Nagel, Elisabeth: Regionale Mobilität bei männ-
lichen  Erwerbspersonen  in  der Bundesrepublik  Deutschland,  In: 
MittAB, 6. Jahrgang, 1973, Heft 3, S. 255. 

8. Hofbauer, Hans; Kraft, Hermine: Betriebliche Berufsausbildung und 
Erwerbstätigkeit. Betriebs- und Berufswechsel bei männlichen Er-
werbspersonen nach Abschluß der betrieblichen Berufsausbildung, 
in: MittAB, 7. Jahrgang, 1974, Heft 1, S. 44. 

9. Schuster, Lothar: Zur Struktur der männlichen Arbeiterschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland, in: MittAB, 7. Jahrgang, 1974, Heft 2, 
S. 95. 
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Berufsausbildung sind also in der folgenden Darstel-
lung ausgeklammert, und es wird nur die Betriebs-
zugehörigkeitsdauer von männlichen Erwerbsperso-
nen betrachtet, die entweder über keine betriebliche 
Berufsausbildung verfügen oder bereits als Ausgebil-
dete neu in einem Betrieb eine Arbeit aufgenommen 
haben. 

Die Möglichkeit, die durchschnittliche Betriebszuge-
hörigkeitsdauer von Neueingestellten oder des Beleg-
schaftsbestandes zu einem bestimmten Zeitpunkt auch 
für einzelne Gruppen von Arbeitnehmern vorausschät-
zen zu können, bringt eine Reihe von Vorteilen, so 
z.B.: 

• Im Bereich der Personalplanung: Daten über die 
voraussichtliche Betriebszugehörigkeitsdauer ge-
statten  es,  personalplanerische  Maßnahmen zu 
treffen, mit dem Ziel, den Ersatzbedarf an Arbeits-
kräften rechtzeitig zu decken. 

• Auf dem Gebiet der freiwilligen betrieblichen So-
zialleistungen: Häufig werden freiwillige betrieb-
liche Sozialleistungen an die Bedingung einer be-
stimmten    (Mindest-)Betriebszugehörigkeitsdauer 
geknüpft (z. B. bei betrieblicher Altersversorgung, 
erhöhtem Kündigungsschutz, freiwilligen Zuwen-
dungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, Ge-
winnbeteiligung). Um  die  künftigen  finanziellen 
Auswirkungen solcher Maßnahmen abschätzen zu 
können, ist es wichtig, Informationen über die vor-
aussichtliche Betriebszugehörigkeitsdauer der Be-
legschaftsmitglieder zu haben. 

Auch für die Zwecke eines indirekten Betriebsver-
gleichs sind Daten über die durchschnittliche Betriebs-
zugehörigkeitsdauer in einzelnen Wirtschaftszweigen 
(gegliedert z. B. nach Betriebsgrößen, Alters- und 
Statusgruppen) von Interesse. Wenn solche Daten für 
einzelne Wirtschaftszweige vorliegen, können die Ver-
hältnisse in einem Betrieb mit denen im gesamten 
Wirtschaftszweig verglichen werden. Ergeben sich bei 
einem solchen Vergleich für den Einzelbetrieb gegen-
über den Daten im gesamten Wirtschaftszweig stär-
kere Abweichungen nach unten, so könnte dies Anlaß 
dafür sein, nach den Ursachen für diese Abweichun-
gen zu forschen. 
Stegemann, der auch einen Überblick über das bis 
Mitte der 60er Jahre vorhandene empirische Material 
über Fluktuation bzw. Betriebszugehörigkeitsdauer 
und vor allem über die diese mitbestimmenden Merk-
male gibt, schreibt, „daß besonders im deutschspra-
chigen Schrifttum nur sehr wenige konkrete und 
exakte Angaben über die genannten Probleme zu fin-
den sind“1). Bei der Darstellung der Ergebnisse über 
die die Fluktuation bzw. Betriebszugehörigkeitsdauer 
beeinflussenden Variablen weist Stegemann darauf 
hin, daß in der Literatur, auch in der angelsächsischen, 
meist nur der Einfluß einer Variablen isoliert unter-
sucht und dargestellt wurde2). 
In dem vorliegenden Aufsatz wird der Versuch unter-
nommen, die Betriebszugehörigkeitsdauer in Abhän-
gigkeit von der Kombination der Merkmale „Wirt-
schaftszweig, Betriebsgröße, beruflicher Status und 
Alter bei Einstellung“ darzustellen. In einem späteren 
1) Stegemann, Gerhard: Die statistische Erfassung und die betriebs-

wirtschaftliche  Bedeutung  des Arbeitsplatzwechsels,   Berlin  1965, 
S. 146. 

2) Stegemann, a.a.O., S. 303. 

Heft soll dann auch noch über die Häufigkeit des 
zwischenbetrieblichen Arbeitsplatzwechsels, wieder-
um in Abhängigkeit von verschiedenen Merkmalen, 
berichtet werden. 

B. Methode der Untersuchung 

Die Dauer der Betriebszugehörigkeit kann auf ver-
schiedene Weise definiert und gemessen werden. Zu-
nächst ist es notwendig, einen Fixpunkt zu bestimmen, 
von dem aus gemessen werden soll. Dieser kann mit 
dem Zeitpunkt der Datensammlung zusammenfallen: 
Man stellt fest, wie lange die Arbeitnehmer bereits in 
ihrem Betrieb beschäftigt sind. Dieses Verfahren hat 
jedoch den Nachteil, daß aus den gewonnenen Daten 
nichts über die gesamte Beschäftigungsdauer der Ar-
beitnehmer im Betrieb ausgesagt werden kann. Um 
dieser Schwierigkeit auszuweichen, kann der Fixpunkt 
in die Vergangenheit zurückverlegt werden (z. B. Ar-
beitnehmer werden 1970 gefragt, wie lange sie in dem 
Betrieb, in dem sie 1955 gearbeitet haben, beschäftigt 
waren). Es kann dann entweder die gesamte Be-
schäftigungsdauer in dem Betrieb ermittelt werden, in 
dem die Arbeitnehmer zu dem festgelegten zeitlichen 
Fixpunkt (z. B. 1955) tätig waren, oder es wird die 
Beschäftigungs-Restdauer von diesem Fixpunkt ab 
festgehalten. Beide Möglichkeiten haben einen prak-
tischen Bezug: Im ersten Fall ergeben sich Informa-
tionen über die Beschäftigungsdauer von Neueinge-
stellten; im zweiten Fall werden Daten über die rest-
liche Beschäftigungsdauer von Belegschaftsmitglie-
dern eines bestimmten Zeitpunktes ermittelt, wobei 
die Verweildauer im Betrieb bis zu diesem zeitlichen 
Fixpunkt als unabhängige Variable mit in die Analyse 
einbezogen werden kann. In dem nachfolgend darge-
stellten Ergebnisbericht werden beide Möglichkeiten 
behandelt. 

Beim Zurückverlegen des Fixpunktes in die Ver-
gangenheit bei einer Befragung von Erwerbstätigen 
der Gegenwart muß allerdings beachtet werden, daß 
nicht alle zum Fixpunkt berufstätigen Arbeitneh-
mer die Chance haben, in die Untersuchung einbezo-
gen zu werden. Wählt man z. B. bei einer Befragung 
der Erwerbstätigen des Jahres 1970 das Jahr 1955 als 
Fixpunkt, dann sind jene Arbeitnehmer des Jahres 
1955 nicht in der Untersuchung enthalten, die zwischen 
1955 und 1970 aus dem Erwerbsleben ausgeschieden 
sind. In diesem Fall sind nur Aussagen für Arbeitneh-
mer bis zum Alter von 50 Jahren möglich. Man wird 
also den Fixpunkt nicht zu weit in die Vergangen-
heit zurückverlegen, einmal um bei den höheren 
Altersgruppen nicht zu sehr abzukappen, zum ande-
ren aber auch, um die Aktualität der Ergebnisse mög-
lichst zu gewährleisten. 

Im Rahmen der Untersuchung über Berufsverläufe bei 
männlichen Erwerbspersonen in der Bundesrepublik 
Deutschland wurden an deutsche Arbeitnehmer, die 
1955 bereits erwerbstätig waren, folgende Fragen ge-
stellt: 

1. „In welchem Jahr sind Sie in die Firma eingetreten, 
in der Sie im Jahre 1955 tätig waren?“ 

2. „In welchem Jahr sind Sie aus der Firma ausge-
schieden,   in  der  Sie  damals,   also  1955,  tätig 
waren?“ 
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Aus den Antworten auf diese beiden Fragen kann 
sowohl die Beschäftigungsdauer in der Firma des 
Jahres 1955 ab 1955 als auch die gesamte Beschäfti-
gungsdauer in der Firma des Jahres 1955 ermittelt 
werden. 

Als unabhängige Variablen wurden folgende Merk-
male in die Analyse einbezogen: 
- Wirtschaftszweig der Firma des Jahres 1955 
- Betriebsgröße3) der Firma des Jahres 1955 
- Alter bei Eintritt in die Firma des Jahres 1955 
- Beruflicher Status des Arbeitnehmers im Jahre 

1955 
und für die Analyse der Beschäftigungs-Restdauer 
ab 1955: 
- Verweildauer in der Firma des Jahres 1955 vor 1955 

- Alter der Arbeitnehmer im Jahre 1955. 

Aufgrund der Daten aus der Berufsverlaufsunter-
suchung kann bei den Austritten aus der Firma des 
Jahres 1955 nicht nach Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merkündigungen unterschieden werden. Das Verhält-
nis der freiwilligen zu den unfreiwilligen zwischen-
betrieblichen Arbeitsplatzwechselfällen hängt, wie 
Stegemann4) aufgrund amerikanischen Materials 
zeigen konnte, in starkem Maße von der konjunkturel-
len Situation ab und verändert sich deshalb auch teil-
weise relativ kurzfristig. So betrug z. B. das Verhältnis 
von Arbeitnehmerkündigungen zu Arbeitgeberkündi-
gungen in der amerikanischen Fertigungsindustrie im 
Jahre 1953: 1,57, im Jahre 1954 (konjunktureller Tief-
punkt): 0,64 und im Jahre 1955 wieder 1,19. Vor allem 
die Arbeitnehmerkündigungen scheinen, mindestens 
in den USA, auf konjunkturelle Schwankungen äußerst 
reagibel zu sein, so daß sie dort als Wirtschaftsindi-
kator in der Konjunkturforschung dienen. Für die Bun-
desrepublik Deutschland deuten die von der (damali-
gen) Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar-
beitslosenversicherung erhobenen Daten ebenfalls 
darauf hin, daß das Verhältnis der Arbeitnehmer- zu 
den Arbeitgeberkündigungen sehr stark schwankt: Im 
Jahre 1959 betrug der Anteil der Arbeitnehmerkündi-
gungen an allen Arbeitsplatzwechselfällen 53,9 %, im 
Jahre 1961 jedoch 72,1 %5). 

Zum Schluß dieser methodischen Vorbemerkungen sei 
noch die Frage gestellt, inwieweit es berechtigt ist, aus 
den Verhältnissen in der Vergangenheit Schlüsse auf 
die Beschäftigungsdauer der derzeitigen Arbeitneh-
mer in ihren Betrieben in der Zukunft zu ziehen. Da in 
der Bundesrepublik Deutschland keine Zeitreihen über 
den zwischenbetrieblichen Arbeitsplatzwechsel vor-
liegen, können zu dieser Frage nur Mutmaßungen ge-
äußert werden, die sich auf amerikanische Daten 
stützen: 
3)   Bei der Frage nach der Betriebsgröße wurde dem Interviewer folgende 

Anleitung gegeben: „Bei einem Betrieb, der Teil eines größeren 
Unternehmens ist, bitte die Angaben nur über diesen Betrieb (örtliche 
Einheit), nicht über das gesamte Unternehmen erfragen. Entsprechend 
ist beim öffentlichen Dienst zu verfahren“. 

4)  Stegemann, a.a.O., S. 320. 
5) Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 

Arbeitslosenversicherung (ANBA), 1962, Nr. 4, S. 164. 
6) Weiterhin muß unterstellt werden, daß sich auch strukturelle Ver-

änderungen in Zukunft in der gleichen Weise auf die Betriebs-
zugehörigkeitsdauer auswirken. 

7) Clague, Ewan: Labor Turnover, in: Proceedings of the Business and 
Economic Statistics Section, Papers presented at the 115th (New 
York, 1955) and the 116th (Detroit, 1956) Annual Meetings of the Ame-
rican Statistical Association, S. 255-261, Washington D. C., 1956 
(zitiert nach Stegemann, a.a.O., S. 326). 

Es ist anzunehmen, daß Frequenzen und vor allem 
Amplituden der Konjunkturzyklen einen Einfluß auf die 
Beschäftigungsdauer der Arbeitnehmer in ihren Be-
trieben ausüben. Deshalb muß bei einer Übertragung 
der Verhältnisse aus der Vergangenheit in die Zu-
kunft unterstellt werden, daß die Konjunkturphasen in 
der Zukunft etwa in der gleichen Weise ablaufen wie 
in der Vergangenheit6). 
Bei den saison- und konjunkturbereinigten Zeitreihen 
für die Arbeitnehmerkündigungen in der Fertigungsin-
dustrie in den USA zeigt sich nach den Analysen von 
Clague7) ein rückläufiger Trend. Als Gründe für diese 
Entwicklung werden u. a. genannt: Zunahme der Be-
deutung der freiwilligen betrieblichen Sozialleistun-
gen, Konzentrationsprozeß in der Wirtschaft (Zu-
nahme der Großbetriebe) und Strukturveränderungen 
sowohl im wirtschaftlichen (z. B. Zunahme der Be-
schäftigten im tertiären Sektor) als auch im sozialen 
Bereich (z. B. zunehmender Anteil der Hauseigen-
tümer unter den Arbeitnehmern). Diese für den lang-
fristigen Rückgang des zwischenbetrieblichen Arbeits-
platzwechsels in den USA angeführten Entwicklungs-
tendenzen wird man auch für die Bundesrepublik 
Deutschland unterstellen können. Hinzu kommt, daß 
die Daten aus der Zeit zwischen 1955 und 1970 (Wie-
deraufbau- und Konsolidierungsphase) noch Bewe-
gungen widerspiegeln, die sich nach 1970 in dieser 
Häufigkeit nicht wiederholen dürften (z. B. die mit 
höherer Mobilität verbundene berufliche Eingliede-
rung der Heimatvertriebenen und DDR-Flüchtlinge). 
Insgesamt wird man also – unter sonst gleichen Be-
dingungen – annehmen müssen, daß der zwischen-
betriebliche Arbeitsplatzwechsel in der Zukunft eher 
etwas niedriger sein wird als in den der Untersuchung 
zugrunde liegenden Jahren 1955 bis 1970, obgleich 
sich auf der anderen Seite auch wieder Tendenzen 
andeuten, einer stärkeren Immobilität der Arbeitneh-
mer entgegenzuwirken (vgl. z. B. die Bemühungen, 
den Arbeitnehmern bei einem zwischenbetrieblichen 
Arbeitsplatzwechsel ihre Ansprüche aus der betrieb-
lichen Altersversorgung zu erhalten). 

C. Ergebnisse der Untersuchung 

I. Die Betriebszugehörigkeitsdauer bei Neueinge-
stellten 
In Tabelle 1 (Anhang, S. 297) ist die Beschäftigungs-
dauer im Betrieb des Jahres 1955 bei Arbeitern und 
Angestellten (im Alter bis unter 50 Jahre), in Abhän-
gigkeit von der Größe des Beschäftigungsbetriebes 
1955, dem Alter bei der Einstellung in diesen Betrieb 
und dem beruflichen Status im Jahre 1955 dargestellt. 
Auf folgende Ergebnisse aus Tabelle 1 (Anhang) sei 
besonders hingewiesen: 
1. 42% aller Neueingestellten blieben 15 Jahre und 
länger in ihrem Betrieb, 12% verließen ihren Betrieb 
innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Einstellung. 
2. Bei der Betrachtung der Abhängigkeit der Beschäf-
tigungsdauer von den einzelnen Merkmalen fällt fol-
gendes auf: 
a) Die Betriebszugehörigkeitsdauer ist in starkem 

Maße von der Betriebsgröße abhängig: In Klein-
betrieben (bis 9 Beschäftigte) verblieben 24 % der 
Neueingestellten 15 Jahre und länger im Betrieb. 
Dieser Anteil steigt mit zunehmender Betriebs- 
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große stetig an und beträgt in Großbetrieben (1000 
und mehr Beschäftigte) 62 %. 

b) Das Alter bei der Neueinsteliung hat auf die Be- 
triebszugehörigkeitsdauer kaum einen Einfluß: Der 
Anteil  derjenigen,   die von  der  Einstellung  ab 
15 Jahre   und   länger   im   Betrieb   verblieben, 
schwankt in den verschiedenen Altersgruppen je-
weils nur geringfügig (zwischen 40 % und 43 %). 

c) Zwischen den einzelnen Statusgruppen gibt es be-
trächtliche Unterschiede im Hinblick auf das Merk-
mal   „Betriebszugehörigkeitsdauer   bei   Neuein-
gestellten“. Der Anteil der langfristig (15 Jahre und 
länger) in ihrem Betrieb verbliebenen Männer ist 
bei Angestellten und bei Meistern (einschl. Vor-
arbeitern) mit 51 % bzw. 52 % am höchsten, bei 
Hilfsarbeitern mit 26 % am niedrigsten. Der ent-
sprechende Anteil für angelernte Arbeiter liegt mit 
46 % über dem der Facharbeiter (39 %) und damit 
nahe bei dem der Angestellten. 

Diese isolierte Betrachtung des Einflusses einzelner 
Merkmale auf die Betriebszugehörigkeitsdauer gibt 
jedoch die tatsächlichen Verhältnisse nur teilweise 
richtig wieder. Sieht man sich z. B. die Anteile der 
15 Jahre und länger in Großbetrieben verbliebenen 
männlichen Arbeitnehmer an, so fällt auf, daß inner-
halb der einzelnen Status- und Altersgruppen kaum 
Unterschiede bestehen. 
Um die Abhängigkeit der Betriebszugehörigkeitsdauer 
von der Kombination der erklärenden Variablen über-
sichtlich darstellen zu können, wurde eine Kontrast-
gruppenanalyse8) durchgeführt. Die Ergebnisse die-
ser Analyse sind in Übersicht 1 (S. 292) wiedergege-
ben. 
Es zeigt sich, daß unter den geprüften Variablen (Be-
triebsgröße, beruflicher Status und Alter bei Einstel-
lung) die Betriebsgröße den stärksten Einfluß auf die 
Betriebszugehörigkeitsdauer (15 Jahre und länger im 
Betrieb beschäftigt) ausübt. An zweiter Stelle folgt der 
berufliche Status, während das Alter bei der Einstel-
lung kaum eine Rolle spielt: Es taucht bei der Kon-
trastgruppenanalyse als Aufspaltungsmerkmal über-
haupt nicht auf. 
Der Anteil der Männer, die 15 Jahre und länger im 
Betrieb verblieben, ist unter den Hilfsarbeitern in klei-
neren Betrieben (bis 99 Beschäftigte) mit 16% am 
8) Diese Methode, die von J. A. Sonquist und J. N. Morgan 

(Problems in the Analyse of Survey Data, and a Proposal, in: 
Journal of the American Statistical Association, 1963, S. 415-435) 
entwickelt wurde, ist in deutscher Sprache beschrieben in: Mayntz, 
Renate; Holm, Kurt; Hubner, Peter: Einführung in die Methoden der 
empirischen Soziologie, 3. Auflage, Opladen 1972, S. 219 ff. 
Mit Hilfe der Kontrastgruppenanalyse wird errechnet, welche Kombi-
nationen von Merkmalsausprägungen der in die Analyse eingehen-
den unabhängigen Variablen (z. B. Wirtschaftszweig, Betriebsgröße, 
beruflicher Status, Alter) die Varianz (Streuung) einer abhängigen 
Variablen (z. B. Betriebszugehörigkeitsdauer) am stärksten reduzie-
ren. Hierbei geht man von dem Prinzip der Streuungszerlegung aus. 
Die Streuung ist ein Maß für die Homogenität bzw. Heterogenität 
einer Gruppe: Je stärker die einzelnen Werte vom Durchschnitt ab-
weichen, desto größer ist die Streuung und desto heterogener die 
Gruppe. Bei der Kontrastgruppenanalyse wird durch Aufspaltung je-
weils jenes Gruppenpaar ermittelt, das die Streuung am stärksten 
reduziert, und zwar so lange, bis keine Reduktion der Varianz mehr 
erfolgt oder die Zahl der Fälle zu klein wird.  

9) Vgl. dazu: Stegemann, a. a. O., S. 235 ff. 
10) Auf die Darstellung der Möglichkeit, daß das Einstellungsalter in 

Verbindung mit dem Wirtschaftszweig doch einen gewissen Einfluß 
auf die Betriebszugehörigkeitsdauer ausübt, wurde dabei bewußt 
verzichtet. 

11) Die Tatsache, daß insgesamt auch hierbei die ursprüngliche Varianz 
nur um knapp 15 % reduziert wird, sollte bei der Bildung von Hypo-
thesen in künftigen Untersuchungen über die Betriebszugehörig-
keitsdauer berücksichtigt werden. Offensichtlich spielen andere 
Merkmale, wie z. B. Arbeitsgelegenheiten in der Region, Wohnort-
größe, Weg von der Wohnung zur Arbeitsstätte und andere persön-
liche Merkmale eine entscheidende Rolle. 

niedrigsten. Auf der anderen Seite der Skala befinden 
sich die Arbeitnehmer in Großbetrieben (1000 und 
mehr Beschäftigte) mit einem Anteil von 63 %, wobei 
weder eine weitere Aufspaltung nach dem beruflichen 
Status noch nach dem Einstellungsalter zu einer wei-
teren Reduktion der Varianz führen. Dies bedeutet, 
daß der Anteil derjenigen, die 15 Jahre und länger in 
Großbetrieben beschäftigt waren, in allen Statusgrup-
pen (vom Hilfsarbeiter bis zum leitenden Angestellten) 
etwa gleich groß ist. 
Auffällig ist auch der große Unterschied in der Be-
triebszugehörigkeitsdauer in Klein- und Mittelbetrie-
ben (bis 99 Beschäftigte) zwischen Hilfsarbeitern 
einerseits und angelernten Arbeitern andererseits. 
Der Anteil der 15 Jahre und länger in diesen Betrieben 
verbliebenen Personen, der bei den Hilfsarbeitern 
16 % beträgt, liegt bei den angelernten Arbeitern 
bei 33 % und damit zwischen dem der Facharbeiter 
(27%) und dem der Angestellten sowie Meister 
einschl. Vorarbeiter (44 %). 
Die durchschnittlich längere Betriebszugehörigkeits-
dauer der Arbeitnehmer in Großbetrieben wurde auch 
bei Untersuchungen in den USA, in Großbritannien 
und Schweden festgestellt9). Als Gründe für diesen 
Sachverhalt werden in der Literatur vor allem die bes-
seren Sozialeinrichtungen in Großbetrieben (betrieb-
liche Altersversorgung, Werkswohnungen, Kantinen, 
Kindergärten etc.) und die besseren Aufstiegschancen 
genannt. Außerdem wird darauf hingewiesen, daß 
auch die Arbeitgeberkündigungen in Großbetrieben 
seltener seien, da Großbetriebe saisonale und kon-
junkturelle Schwankungen besser vorausschätzen und 
damit in ihrer Personalpolitik flexibler sein könnten. 
Diese Faktoren wirken sich offensichtlich auf die 
Betriebszugehörigkeitsdauer in allen Statusgruppen 
(vom Hilfsarbeiter bis zum leitenden Angestellten) 
gleichermaßen aus. 
Wie aus der Übersicht 1 ersichtlich, wird durch die ver-
schiedenen Aufspaltungen die ursprüngliche Varianz 
nur um knapp 10% reduziert. Ein weiterer Versuch, 
die Betriebszugehörigkeitsdauer zu „erklären“, wurde 
mit der Einführung des Merkmals „Wirtschaftszweig“ 
gemacht. Dabei wurde das Merkmal „Einstellungs-
alter“, das nach den obigen Ergebnissen kaum einen 
Einfluß auf die Betriebszugehörigkeitsdauer hat, 
unterdrückt, um zu verhindern, daß die Zahl der Fälle 
in den einzelnen Feldern zu klein ist10). Die Ergeb-
nisse dieser Auszählungen sind zunächst in Form 
eines „Baumes“, wie er sich aufgrund der Kontrast-
gruppenanalyse ergibt, in Übersicht 2 (S. 293) darge-
stellt. 
Es zeigt sich, daß die Aufgliederung nach dem Merk-
mal „Wirtschaftszweig“ die stärkste Reduktion der 
Varianz erbringt11). Auf diese Weise ergeben sich vier 
Gruppen von Wirtschaftszweigen, die im Hinblick auf 
das Merkmal „Betriebszugehörigkeitsdauer“ (hier: 
vom Zeitpunkt der Einstellung 15 Jahre und länger im 
Betrieb beschäftigt) relativ homogen sind. Diese vier 
Gruppen lassen sich wie folgt charakterisieren: 
- Gruppe A (Land- und Forstwirtschaft usw.): In dieser 
Gruppe, die den niedrigsten Anteil von langfristig im 
Betrieb beschäftigten Arbeitnehmern aufweist (20 %), 
finden sich ausschließlich Wirtschaftszweige, die be-
sonders saisonabhängig sind und in denen ein Teil 
der Mitarbeiter am Ende der Saison entlassen wird. 
Die Aufspaltung nach dem beruflichen Status führt 
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noch zu einer weiteren, wenn auch nicht sehr starken 
Reduktion der Varianz. Wegen des quantitativen Ober-
gewichts der im Baugewerbe (ohne Bauhilfsgewerbe) 
beschäftigten Personen in dieser Wirtschaftszweig-
Gruppe schlagen die Verhältnisse im Baugewerbe 
hier besonders durch: Im Baugewerbe verließ ein Drit-
tel aller Arbeitnehmer und die Hälfte aller Hilfsarbei-
ter den Betrieb innerhalb der ersten zwei Jahre nach 
der Einstellung. Nur 19 % der neueingestellten Arbeit-
nehmer im Baugewerbe verblieben 15 Jahre und län-
ger im Betrieb, wobei die Facharbeiter mit 23 % nur 
leicht über dem Durchschnitt liegen (Zahlen für das 
Baugewerbe nicht tabellarisch ausgewiesen). 
- In der Gruppe B (Gewinnung von Steinen und Erden 
usw.), in der der Anteil der 15 Jahre und länger im 
Betrieb  beschäftigten  Arbeitnehmer 37 %  beträgt, 
sind größtenteils Wirtschaftszweige zusammengefaßt, 
in denen Klein- und Mittelbetriebe überwiegen: Zwei 
Drittel der männlichen Arbeitnehmer in diesen Wirt-
schaftszweigen sind in Betrieben mit bis 99 Beschäf-
tigten tätig. Mit der Aufspaltung nach der Betriebs-
größe und dem beruflichen Status wird für diese Wirt-
schaftszweig-Gruppe eine weitere Homogenisierung 
bzw. Differenzierung erreicht. 
- Die Gruppe C (Bergbau usw.) umfaßt überwiegend 
Wirtschaftszweige, in denen größere Betriebe vorherr-
schen: Nur knapp ein Drittel der männlichen Arbeit-
nehmer in diesen Wirtschaftszweigen ist in Betrieben 
mit bis 99 Beschäftigten tätig, 41 % in Betrieben mit 
1000 und  mehr  Beschäftigten. Weiterhin sind  die 
Gebietskörperschaften sowie  Sozialversicherung  in 
dieser Wirtschaftszweig-Gruppe enthalten. Der Anteil 
der insgesamt 15 Jahre und länger im Betrieb beschäf-
tigten Personen beträgt in dieser Gruppe 52 %. Eine 
Aufspaltung nach der Betriebsgröße und (bei Betrie-
ben  mit  bis 999  Beschäftigten)  nach  dem  beruf-
lichen Status führt ebenfalls zu einer weiteren Reduk-
tion der Varianz. 
- In der Gruppe D (Energiewirtschaft usw.) dagegen, in 
der der Anteil der langfristig im Betrieb beschäftigten 
Arbeitnehmer bei 80 % liegt, ergibt eine weitere Auf-
spaltung keine Varianzverminderung. Die Anteile der 
15 Jahre und länger im Betrieb verbliebenen Personen 
ist in diesen Wirtschaftszweigen (vorwiegend öffent-
lich-rechtliche Unternehmen sowie Bank- und Ver-
sicherungsgewerbe) in den einzelnen Statusgruppen 
und Betriebsgrößenklassen jeweils etwa gleich groß. 
Bei der tabellarischen Darstellung der Betriebszu-
gehörigkeitsdauer in Abhängigkeit vom Wirtschafts-
zweig, der Betriebsgröße und dem beruflichen Status 
(Tabelle 2, Anhang, S. 300) wurden die Wirtschafts-
zweige zu jenen vier Gruppen zusammengefaßt, die 
nach der Kontrastgruppenanalyse die größte Homo-
genität im Hinblick auf das Merkmal „15 Jahre und län-
ger im Betrieb beschäftigt“ brachten. 

II. Die Betriebszugehörigkeits-Restdauer eines Beleg-
schaftsbestandes 
Im ersten Teil des Ergebnisberichtes wurde die 
Betriebszugehörigkeitsdauer von Arbeitnehmern dar-
gestellt, die in einem Betrieb neu eine Tätigkeit auf-
nahmen. In diesem Abschnitt sollen nun noch Ergeb-
nisse besprochen werden, die über die Betriebs-
zugehörigkeits-Restdauer von Arbeitnehmern von 
einem bestimmten Zeitpunkt ab Auskunft geben. Die 
Bestimmung der Betriebszugehörigkeits-Restdauer ist 

dann von Bedeutung, wenn sich jemand für die Frage 
interessiert, wie lange Personen oder Personengrup-
pen eines Belegschaftsbestandes zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt voraussichtlich noch in ihrem Betrieb 
beschäftigt sein werden. Um eine Antwort auf diese 
Frage geben zu können, wurde ermittelt, wie lange 
Arbeitnehmer in dem Betrieb verblieben, in dem sie 
1955 beschäftigt waren. Als neue unabhängige Vari-
able wurde das Merkmal „Verweildauer im Betrieb 
vor 1955“ eingeführt. Weiterhin wurden die unabhän-
gigen Variablen: Größe des Beschäftigungsbetriebes, 
Alter, beruflicher Status und Wirtschaftszweig des Be-
schäftigungsbetriebes (jeweils 1955) in die Analyse 
einbezogen, wobei die Wirtschaftszweige wiederum 
zu jenen vier Gruppen zusammengefaßt wurden, die 
sich nach der Kontrastgruppenanalyse der Betriebs-
zugehörigkeitsdauer bei Neueingestellten ergaben. 

Für die Betriebszugehörigkeits-Restdauer ab 1955 in 
Abhängigkeit von den genannten Merkmalen wurde 
wieder eine Kontrastgruppenanalyse durchgeführt. 
Das Ergebnis dieser Analyse ist in Übersicht 3 (S. 294) 
dargestellt. 

Es zeigt sich, daß die Verweildauer im Betrieb bis zum 
Beobachtungszeitpunkt (hier 1955) den höchsten Er-
klärungswert für die weitere voraussichtliche Beschäf-
tigungsdauer hat: Je länger ein Arbeitnehmer bereits 
im Betrieb beschäftigt war, desto größer war auch die 
Wahrscheinlichkeit, daß er 15 Jahre und länger im 
Betrieb beschäftigt bleiben würde. Bei Arbeitnehmern, 
die weniger als 3 Jahre in einem Betrieb tätig waren, 
verblieben dort nur 19 % weitere 15 Jahre und länger; 
bei Männern mit einer Verweildauer im Betrieb von 
3 und mehr Jahren bis zum Beobachtungszeitpunkt 
beträgt der entsprechende Satz 50 %. 

An zweiter Stelle in der Aufspaltung folgen die oben 
beschriebenen Wirtschaftszweig-Gruppen. Weitere 
Aufspaltungen nach den Merkmalen „Betriebsgröße“ 
und (erneut) „Verweildauer im Betrieb bis zum Beob-
achtungszeitpunkt“ bzw. „Wirtschaftszweig-Gruppen“ 
reduzieren die ursprüngliche Varianz noch um einige 
weitere Prozentpunkte. Es fällt auf, daß weder die 
Aufspaltung nach dem Alter der Arbeitnehmer (zum 
Beobachtungszeitpunkt) noch die nach dem berufli-
chen Status zu einer weiteren Varianzverminderung 
führt. Diese beiden Merkmale werden offensichtlich 
durch die Verweildauer bis zum Beobachtungszeit-
punkt abgedeckt. In der tabellarischen Darstellung 
der entsprechenden Ergebnisse (Tabelle 3, Anhang, 
S. 303) wird deshalb auf die Untergiiederung nach 
diesen Merkmalen verzichtet. 

D. Zusammenfassung 

In dem vorliegenden Aufsatz wird über die Betriebs-
zugehörigkeitsdauer von Arbeitnehmern im Alter bis 
zu 50 Jahren berichtet, deren Beschäftigungsbetrieb 
nicht ihr Ausbildungsbetrieb war. Bei den Ergebnissen 
wurde unterschieden zwischen der Betriebszugehörig-
keitsdauer bei Neueingestellten und der Betriebs-
zugehörigkeits-Restdauer von einem bestimmten Zeit-
punkt ab. Der Einfluß folgender Merkmale auf die 
Betriebszugehörigkeitsdauer wurde geprüft: Wirt-
schaftszweig und Betriebsgröße des Beschäftigungs-
betriebes, Alter und beruflicher Status der Arbeitneh-
mer sowie (für die Betriebszugehörigkeits-Restdauer 
eines Belegschaftsbestandes von einem bestimmten 
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Zeitpunkt ab) die Verweildauer im Betrieb bis zu die-
sem Zeitpunkt. Die Analyse brachte u. a. folgende 
Ergebnisse: 

l. Die Betriebszugehörigkeltsdauer bei Neueingestellten 
1. 42% aller neueingestellten männlichen Arbeitneh- 

nehmer verblieben 15 Jahre und länger in ihrem 
Betrieb, 12 % haben diesen innerhalb der ersten 
beiden Jahre nach der Einstellung wieder verlas-
sen. 

2. Die kürzeste Betriebszugehörigkeitsdauer zeigte 
sich bei Hilfsarbeitern in stark saisonabhängigen 
Wirtschaftszweigen   (Land-   und   Forstwirtschaft, 
Baugewerbe,   Gaststätten-   und   Beherbergungs-
gewerbe): Von  diesen  Männern  verblieben  nur 
12%, von der Einstellung an gerechnet, 15 Jahre 
und länger in ihrem Betrieb. Die Hälfte aller Hilfs-
arbeiter z. B., die in einem Betrieb des Baugewer-
bes (ohne Bauhilfsgewerbe) eine Arbeit aufnah-
men, schied innerhalb der ersten zwei Jahre nach 
der Einstellung wieder aus ihrem Betrieb aus. 

3. Arbeitnehmer in Großbetrieben waren im Durch-
schnitt am längsten in ihren Betrieben beschäftigt. 
Der Anteil derjenigen, die nach der Einstellung 

15 Jahre und länger in ihren Betrieben verblieben, 
liegt in Großbetrieben je nach Wirtschaftszweig 
zwischen 60 % und 85 %. Der berufliche Status hat 
bei Arbeitnehmern in Großbetrieben nur einen ge-
ringen Einfluß auf die Betriebszugehörigkeitsdauer; 
d. h. Hilfsarbeiter, die in Großbetrieben eine Arbeit 
aufnahmen, verblieben im Durchschnitt etwa eben-
solange in ihren Betrieben wie Facharbeiter oder 
leitende Angestellte. 

4. Das Alter der Arbeitnehmer bei der Einstellung hat 
(bis zum 50. Lebensjahr) unter sonst gleichen 
Bedingungen praktisch keinen Einfluß auf die 
Betriebszugehörigkeitsdauer. 

II. Die Betriebszugehörigkeits-Restdauer eines 
Belegschaftsbestandes 
Die Betriebszugehörigkeits-Restdauer eines Beleg-
schaftsbestandes hängt am stärksten davon ab, wie 
lange die Arbeitnehmer bereits in dem Betrieb be-
schäftigt sind: Während von den Arbeitnehmern, die 
dem Betrieb weniger als 3 Jahre angehört haben, nur 
19% noch weitere 15 Jahre und länger in diesem 
Betrieb verblieben, beträgt bei Personen, die 3 Jahre 
und länger in ihrem Betrieb tätig waren, dieser An-
teil 50 %. 
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